
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/10/8 83/08/0030
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1987

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §50;

EStG 1972 §15 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Ermittlung des Sachbezugswertes von Wohnungen, die den Dienstnehmern vom Dienstgeber

überlassen wurden, nach den für Tirol jeweils vor dem 1.1.1979, im Jahre 1979 und ab 1980 geltenden erlaßmäßigen

Regelungen der FLD bzw des BMF.
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